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(54) VERPACKUNG UND ZUSCHNITTE ZUR HERSTELLUNG DIESER VERPACKUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckung (100) umfassend eine Innenbox (90) zur Aufbe-
wahrung von Waren, ein die Innenbox (90) umgebendes
Außengehäuse (80), wobei die Innenbox (90) verschieb-
bar innerhalb des Außengehäuses (80) gelagert ist und
zwischen einer geschlossenen und einer offenen Positi-
on bewegbar ist, und eine Rückhalteeinrichtung zum Ver-
hindern eines unbeabsichtigten Öffnens der Verpackung
(100) von der geschlossenen zu der offenen Position.
Die Rückhalteeinrichtung umfasst dabei mindestens ei-
ne an der Innenbox (90) ausgebildete erste Lasche (72),
wobei die erste Lasche (72) derart ausgebildet ist, dass
sie in der geschlossenen Position der Verpackung (100)
in einer entsprechenden ersten Ausnehmung (40) an ei-
ner Innenseite des Außengehäuses (80) verrastet, und
mindestens eine in dem Außengehäuse (80) ausgebil-
dete erste Öffnung (38), wobei die erste Öffnung (38)
derart ausgebildet und angeordnet ist, dass sie in der
geschlossenen Position der Verpackung (100) zumin-
dest teilweise mit der ersten Lasche (72) überlappt. Die
Erfindung umfasst zudem ein Set zur Herstellung einer
zweiteiligen Verpackung (100) zur Aufbewahrung von
Waren umfassend einen ersten Zuschnitt (10) zur Her-
stellung eines Außengehäuses (80) der Verpackung
(100) und einen zweiten Zuschnitt (42) zur Herstellung
einer in dem Außengehäuse (80) verschiebbaren Innen-
box (90) der Verpackung (100).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckung umfassend eine Innenbox zur Aufbewahrung von
Waren, ein die Innenbox umgebendes Außengehäuse,
wobei die Innenbox verschiebbar innerhalb des Außen-
gehäuses gelagert ist und zwischen einer geschlosse-
nen und einer offenen Position bewegbar ist, und eine
Rückhalteeinrichtung zum Verhindern eines unbeab-
sichtigten Öffnens der Verpackung von der geschlosse-
nen zu der offenen Position. Die Erfindung umfasst zu-
dem ein Set zur Herstellung einer zweiteiligen Verpa-
ckung zur Aufbewahrung von Waren umfassend einen
ersten Zuschnitt zur Herstellung eines Außengehäuses
der Verpackung und einen zweiten Zuschnitt zur Herstel-
lung einer in dem Außengehäuse verschiebbaren Innen-
box der Verpackung.
[0002] Derartige Verpackungen sind in einer großen
Vielzahl bekannt. Aus der EP 3 042 857 B1 ist eine Ver-
packung bestehend aus einen Außengehäuse und ei-
nem Innengehäuse bekannt. Das Innengehäuse ist da-
bei gleitbar innerhalb des Außengehäuses aufgenom-
men und kann zwischen einer geschlossenen Position
und einer offenen Position bewegt werden. Um ein di-
rektes Öffnen der Verpackung von der geschlossenen
Position zu der offenen Position zu verhindern, weist die
Verpackung zusätzlich einen Verschließmechanismus
auf. Der Verschließmechanismus weist dabei zwei Öff-
nungsklappen in dem Außengehäuse auf die beide je-
weils mit einer Klappe des Innengehäuses in Wirkver-
bindung stehen. Durch Betätigung der beiden Öffnungs-
klappen wird die Klappe des Innengehäuses aus einer
Verschlussposition bewegt und gibt das Innengehäuse
frei.
[0003] Nachteilig an diesen bekannten Verpackungen
ist jedoch, dass hier speziell ausgebildete Öffnungsla-
schen an den Außengehäusen der Verpackungen not-
wendig sind. Dies bringt einerseits die Gefahr mit sich,
dass diese Laschen beispielsweise beim Transport der
Verpackungen oder einem Über- oder Nebeneinander-
stapeln der Verpackungen unbeabsichtigt beschädigt
werden können. In diesem Fall besteht die Gefahr einer
ungewollten Öffnung der Verpackung. Entsprechendes
gilt für den Herstellungsprozess derartiger Verpackun-
gen. Es besteht die Gefahr, dass bei einem Zusammen-
falten der entsprechenden Zuschnitte, die genannten
Öffnungslaschen beschädigt werden.
[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine gattungsgemäße Verpackung und ein Set zur
Herstellung einer derartigen Verpackung bereitzustellen,
welche einerseits einen sicheren Verschluss der Verpa-
ckung gewährleistet und zudem die Gefahr von Beschä-
digungen eines derartigen Verschlusses minimiert.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgaben dienen eine Ver-
packung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie ein
Set mit den Merkmalen des Anspruchs 12. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Verpackung
und des erfindungsgemäßen Zuschnitts sind in den je-

weiligen Unteransprüchen beschrieben. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Verpackung sind dabei als vorteil-
hafte Ausgestaltungen des Sets und umgekehrt anzuse-
hen.
[0006] Ein erster Aspekt der Erfindung betrifft eine Ver-
packung umfassend eine Innenbox zur Aufbewahrung
von Waren, ein die Innenbox umgebendes Außengehäu-
se, wobei die Innenbox verschiebbar innerhalb des Au-
ßengehäuses gelagert ist und zwischen einer geschlos-
senen und einer offenen Position bewegbar ist und eine
Rückhalteeinrichtung zum Verhindern eines unbeab-
sichtigten Öffnens der Verpackung von der geschlosse-
nen zu der offenen Position. Dabei umfasst die Rückhal-
teeinrichtung mindestens eine an der Innenbox ausge-
bildete erste Lasche, wobei die erste Lasche derart aus-
gebildet ist, dass sie in der geschlossenen Position der
Verpackung in einer entsprechenden ersten Ausneh-
mung an der Innenseite des Außengehäuses verrastet.
Des Weiteren umfasst die Rückhalteeinrichtung mindes-
tens eine in dem Außengehäuse ausgebildete erste Öff-
nung, wobei die erste Öffnung derart ausgebildet und
angeordnet ist, dass sie in der geschlossenen Position
der Verpackung zumindest teilweise mit der ersten La-
sche überlappt. Durch die erfindungsgemäße Ausgestal-
tung der Verpackung ist einerseits ein sicherer Ver-
schluss der Verpackung gegen ein unbeabsichtigtes Öff-
nen gewährleistet, da ein Verschieben der Innenbox re-
lativ zum Außengehäuse zuverlässig verhindert wird.
Des Weiteren benötigt die erfindungsgemäße Verpa-
ckung für die genannte Rückhalteeinrichtung keine Öff-
nungslaschen. Somit wird zudem die Gefahr von Be-
schädigungen der Rückhalteeinrichtung zuverlässig mi-
nimiert. In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Verpackung liegt die erste Lasche an
einer Seitenwand der Innenbox auf. Zudem besteht die
Möglichkeit, dass die erste Ausnehmung in einer Seiten-
wand des Außengehäuses ausgebildet ist und mittels
einer außen an der Seitenwand anliegenden Klebela-
sche teilweise verdeckt ist, wobei die erste Öffnung im
Bereich der ersten Ausnehmung angeordnet ist. Durch
derartige erfindungsgemäße Ausgestaltungen ist ein si-
cherer Halt der ersten Lasche in der ersten Ausnehmung
an der Innenseite des Außengehäuses gewährleistet.
Zudem ist die erfindungsgemäße Konstruktion kosten-
günstig aus einem Zuschnitt herstellbar. Insbesondere
eignet sich eine derartige Konstruktion als sogenannte
Kindersicherung.
[0007] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Verpackung umfasst die Rückhal-
teeinrichtung weiterhin mindestens eine an der Innenbox
ausgebildete zweite Lasche, wobei die zweite Lasche
derart ausgebildet ist, dass sie in der geschlossenen Po-
sition der Verpackung in einer entsprechenden zweiten
Ausnehmung an der Innenseite des Außengehäuses
verrastet. Zudem umfasst die Rückhalteeinrichtung min-
destens eine in dem Außengehäuse ausgebildete zweite
Öffnung, wobei die zweite Öffnung derart ausgebildet
und angeordnet ist, dass sie in der geschlossenen Posi-
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tion der Verpackung zumindest teilweise mit der Lasche
überlappt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die zwei-
te Lasche an einer der Seitenwand der Innenbox, an der
die erste Lasche aufliegt, gegenüberliegenden Seiten-
wand der Innenbox aufliegt. Zudem ist es möglich, dass
die zweite Ausnehmung in einer der die erste Ausneh-
mung aufweisenden Seitenwand gegenüberliegenden
Seitenwand des Außengehäuses ausgebildet ist und mit-
tels einer innen an dieser Seitenwand anliegenden La-
sche mit einer die zweite Öffnung umschließenden La-
schenausnehmung und die die Laschenausnehmung zu-
mindest teilweise verdeckenden Bereiche der Seiten-
wand ausgebildet ist. Durch die Ausgestaltung eines
zweiten Rückhalteelementes ergibt sich ein zuverlässi-
ger und sicherer Verschluss der Verpackung mittels der
Rückhalteeinrichtung. Insbesondere ist die Verpackung
nur dann zu öffnen, wenn sowohl die erste wie auch zwei-
te Lasche über die erste und zweite Öffnung betätigt wer-
den. Nur dann besteht die Möglichkeit, die Innenbox in-
nerhalb des Außengehäuses der Verpackung nach au-
ßen zu verschieben. Insbesondere eignet sich eine der-
artige Konstruktion als sogenannte Kindersicherung.
[0008] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Verpackung weist das Außenge-
häuse an einer, einer Aufnahmeöffnung für die Innenbox
gegenüberliegenden Seitenwand mindestens eine Öff-
nung zum Durchgriff auf die Innenbox und zum Vorschub
der Innenbox auf. Dabei kann die Öffnung mittels eines
Deckels verschlossen sein, wobei der Deckel mittels ei-
ner Perforation aus der Seitenwand lösbar ist. Zudem
besteht die Möglichkeit, dass der Deckel zumindest teil-
weise an der Seitenwand angelenkt ist. Durch die Aus-
gestaltung der Öffnung ergibt sich eine einfache Mög-
lichkeit zum Vorschub der Innenbox aus einer geschlos-
senen Position der Verpackung in eine offene Position
nach Betätigen bzw. Öffnen der Rückhalteeinrichtung
der Verpackung.
[0009] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Verpackung weist die Innenbox
mindestens eine vor der Entnahme der Waren offene
oder verschlossene Eingriffsöffnung auf, wobei die Ein-
griffsöffnung derart ausgebildet ist, dass sie erst in der
offenen Position der Innenbox zumindest teilweise sicht-
bar ist. Dadurch sind einerseits ein sicherer Verschluss
der Innenbox in der geschlossenen Position der Verpa-
ckung und andererseits eine leichte Entnahme der Wa-
ren aus der Innenbox in der offenen Position der Verpa-
ckung möglich.
[0010] Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass die
Innenbox mindestens eine Rastlasche zur Verrastung
mit mindestens einer Verstärkungslasche im Bereich ei-
ner Aufnahmeöffnung des Außengehäuses aufweist.
Dadurch ist erfindungsgemäß gewährleistet, dass die In-
nenbox nicht vollständig aus dem Außengehäuse der
Verpackung bewegt werden kann. Bei entsprechender
Ausgestaltung kann dies auch durch die erste und/oder
zweite Lasche der Rückhalteeinrichtung gewährleistet
werden. Auch diese können dann mit mindestens einer

Verstärkungslasche im Bereich der Aufnahmeöffnung
des Außengehäuses verrasten oder daran anstoßen. Die
Verstärkungslaschen dienen also auch als Rückhaltela-
schen.
[0011] Ein zweiter Aspekt der Erfindung betrifft ein Set
zur Herstellung einer zweiteiligen Verpackung zur Auf-
bewahrung von Waren, wobei das Set einen ersten Zu-
schnitt zur Herstellung eines Außengehäuses der Ver-
packung und einen zweiten Zuschnitt zur Herstellung ei-
ner in dem Außengehäuse verschiebbaren Innenbox der
Verpackung umfasst. Dabei umfasst der zweite Zuschnitt
mindestens eine erste Lasche, wobei die erste Lasche
derart ausgebildet ist, dass sie in einem zusammenge-
falteten Zustand der Innenbox und in einer geschlosse-
nen Position der Verpackung in einer entsprechenden,
im ersten Zuschnitt ausgebildeten ersten Ausnehmung
verrastet. Der erste Zuschnitt umfasst mindestens eine
Öffnung, wobei die erste Öffnung derart ausgebildet und
angeordnet ist, dass sie in einem zusammengefalteten
Zustand des Außengehäuses und in einer geschlosse-
nen Position der Verpackung zumindest teilweise mit der
ersten Lasche überlappt. Ein derartiges Set gewährleis-
tet, dass damit eine Verpackung hergestellt werden
kann, die einerseits einen sicheren Verschluss Verpa-
ckung gewährleistet und zudem die Gefahr von Beschä-
digungen einer damit ausgebildeten Rückhalteeinrich-
tung und der entsprechenden Verpackung zuverlässig
verhindert.
[0012] In weiteren vorteilhaften Ausgestaltungen des
erfindungsgemäßen Sets umfasst der zweite Zuschnitt
mindestens eine zweite Lasche, wobei die zweite Lasche
derart ausgebildet ist, dass sie in einem zusammenge-
falteten Zustand der Innenbox und in einer geschlosse-
nen Position der Verpackung in einer entsprechenden,
im ersten Zuschnitt ausgebildeten zweiten Ausnehmung
verrastet und der erste Zuschnitt mindestens eine zweite
Öffnung umfasst, wobei die zweite Öffnung derart aus-
gebildet und angeordnet ist, dass sie in einem zusam-
mengefalteten Zustand des Außengehäuses und in einer
geschlossenen Position der Verpackung zumindest teil-
weise mit der zweiten Lasche überlappt. Durch die Aus-
gestaltung einer zweiten Lasche und einer entsprechen-
den zweiten Ausnehmung bzw. einer zweiten Öffnung
kann mit dem erfindungsgemäßen Set eine zweiteilige
Verpackung hergestellt werden, die eine Rückhalteein-
richtung mit zwei Rückhalteelementen aufweist. Dadurch
wird das ungewollte Öffnen der Verpackung zuverlässig
verhindert.
[0013] Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass der
erste Zuschnitt mindestens eine Öffnung in einer Seiten-
wand aufweist, die im gefalteten Zustand des Außenge-
häuses einer Aufnahmeöffnung des Außengehäuses ge-
genüberliegt. Dadurch ist eine einfache und zuverlässige
Möglichkeit des Vorschubs der Innenbox innerhalb des
Außengehäuses möglich. Zudem besteht die Möglich-
keit, dass die Öffnung mittels eines Deckels verschlos-
sen ist, wobei der Deckel mittels einer Perforation aus
der Seitenwand lösbar ist. Die Ausgestaltung eines De-
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ckels und dessen Lösbarkeit bietet zudem den Vorteil,
dass nach einem Herauslösen des Deckels deutlich an-
gezeigt wird, dass die Verpackung bereits zumindest ein-
mal geöffnet worden ist. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, dass der Deckel zumindest teilweise an der Sei-
tenwand angelenkt ist.
[0014] Weitere Vorteile und Merkmale des zweiten As-
pekts der Erfindung ergeben sich aus der Beschreibung
des ersten Aspekts der Erfindung.
[0015] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Ansprüchen, den Ausführungsbeispielen sowie
anhand der Zeichnungen. Die vorstehend in der Be-
schreibung genannten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sowie die nachfolgend in den Ausführungsbei-
spielen genannten Merkmale und Merkmalskombinatio-
nen sind nicht nur in der jeweils angegebenen Kombina-
tion, sondern auch in anderen Kombinationen verwend-
bar, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es
zeigen

Figur 1 eine schematisch dargestellte Seitenansicht
einer erfindungsgemäßen Verpackung ge-
mäß einer ersten Ausführungsform in ge-
schlossener Position;

Figur 2 eine schematisch dargestellte Seitenansicht
der erfindungsgemäßen Verpackung ge-
mäß Figur 1 in teilweise geöffneter Position;

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Au-
ßengehäuses der Verpackung gemäß Figur
1;

Figur 4 eine schematische Darstellung einer Innen-
box der Verpackung gemäß Figur 1;

Figur 5 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts des Außenge-
häuses gemäß Figur 3;

Figur 6 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts der Innenbox ge-
mäß Figur 4;

Figur 7 eine schematische Darstellung eines Au-
ßengehäuses einer erfindungsgemäßen
Verpackung gemäß einer zweiten Ausfüh-
rungsform;

Figur 8 eine schematische Darstellung einer Innen-
box der erfindungsgemäßen Verpackung
gemäß der zweiten Ausführungsform;

Figur 9 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts des Außenge-
häuses gemäß Figur 7;

Figur 10 eine schematische Darstellung eines erfin-

dungsgemäßen Zuschnitts der Innenbox ge-
mäß Figur 8;

Figur 11 eine schematische Darstellung eines Au-
ßengehäuses einer erfindungsgemäßen
Verpackung gemäß einer dritten Ausfüh-
rungsform;

Figur 12 eine schematische Darstellung einer Innen-
box der erfindungsgemäßen Verpackung
gemäß der dritten Ausführungsform;

Figur 13 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts des Außenge-
häuses gemäß Figur 11;

Figur 14 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts der Innenbox ge-
mäß Figur 12; und

Figur 15 eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Zuschnitts eines Außenge-
häuses gemäß einer vierten Ausführungs-
form.

[0016] In den folgenden Ausführungsbeispielen be-
deuten gleiche Bezugszeichen gleiche oder vergleich-
bare Elemente der jeweiligen Ausführungsbeispiele der
Verpackung bzw. der entsprechenden Zuschnitte der
Verpackung.
[0017]  Figur 1 zeigt eine schematisch dargestellte
Seitenansicht einer Verpackung 100 zur Aufbewahrung
von Waren in geschlossenem Zustand. Die Verpackung
100 umfasst dabei eine Innenbox 90 zur Aufbewahrung
von Waren und ein die Innenbox 90 umgebendes Au-
ßengehäuse 80. Die Innenbox 90 ist dabei verschiebbar
innerhalb des Außengehäuses 80 gelagert. In der Figur
1 ist die Verpackung 10 in einer geschlossenen Position
dargestellt. Die Verpackung 100 weist zudem eine Rück-
halteeinrichtung zum Verhindern eines unbeabsichtigten
Öffnens der Verpackung 100 von der geschlossenen zu
der offenen Position auf. Hierzu umfasst die Rückhalte-
einrichtung eine an der Innenbox 90 ausgebildete erste
Lasche 72 auf. Man erkennt, dass die erste Lasche 72
derart ausgebildet ist, dass sie in der dargestellten ge-
schlossenen Position der Verpackung 100 in einer ent-
sprechenden ersten Ausnehmung 40 an der Innenseite
des Außengehäuses 80 verrastet (vergleiche Figur 3).
Des Weiteren ist an dem Außengehäuse 80 eine erste
Öffnung 38 ausgebildet, die in der geschlossenen Posi-
tion der Verpackung 100 mit der ersten Lasche 72 über-
lappt. Zum Öffnen der Verpackung 100 wird die erste
Lasche 72 über die Öffnung 38 manuell aus der Rastpo-
sition gebracht. Anschließend kann die Innenbox 90 in-
nerhalb des Außengehäuses 80 verschoben werden.
[0018] Des Weiteren erkennt man, dass das Außen-
gehäuse 80 Seitenwände 12, 14, 16, 18 aufweist, die
den Umfang des Außengehäuses 80 ausbilden. Dabei
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ist an der Seitenwand 18 eine Klebelasche 32 über eine
entsprechende Biegelinie angelenkt. Man erkennt, dass
die Klebelasche 32 mit der Außenfläche der Seitenwand
16 verklebt wird. Die erste Öffnung 38 ist in der Klebela-
sche 32 ausgebildet. Zum rückwärtigen Verschluss des
Außengehäuses 80 dienen die Seitenwandelemente 24,
26 (vergleiche auch Figur 5).
[0019] Die Innenbox 90 ist als zunächst verschlossene
Verpackung ausgebildet. In Figur 1 sind die Seitenwand
52 sowie ein Seitenwandelement 56, welches die Innen-
box 90 in Bewegungsrichtung nach vorne abschließt er-
kennbar. Um die Innenbox 90 leichter aus dem Außen-
gehäuse 80 herausnehmen zu können, weist das Au-
ßengehäuse 80 zudem Grifföffnungen 34, 36 (vergleiche
auch Figur 3) auf.
[0020]  Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht
der Verpackung 100 gemäß Figur 1 in einer teilweise
geöffneten Position. Man erkennt, dass nach einem Be-
tätigen bzw. Eindrücken der ersten Lasche 72 über die
erste Öffnung 38 die Innenbox 90 aus dem Außenge-
häuse 80 herausnehmbar bzw. verschiebbar ist. Die ers-
te Lasche 72 ist aus ihrer ursprünglichen Rastposition
gebracht.
[0021]  Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung
des Außengehäuses 80 der Verpackung 100 gemäß den
Figuren 1 und 2. Man erkennt den strukturellen Aufbau
des Außengehäuses 80. Die Seitenwände 12, 14, 16, 18
bilden dabei den Korpus bzw. den Außenumfang des
Außengehäuses 80 aus. Mittels der Seitenwandelemen-
te 24, 26 ist das Außengehäuse 80 einseitig
verschließbar. Mittels zweier Verschlusslaschen 28, 30,
die mit den Seitenwandelementen 24, 26 verklebt wer-
den wird ein stabiler Verschluss des Außengehäuses 80
in diesem Bereich ermöglicht. Des Weiteren erkennt man
die Ausbildung der beiden Grifföffnungen 34, 36 im Be-
reich einer Aufnahmeöffnung 98 des Außengehäuses
80. Im Bereich der Aufnahmeöffnung 98 sind zudem die
beiden Verstärkungslaschen 20, 22 ausgebildet, die je-
weils in Richtung der Innenseiten der Seitenwände 12,
16 geklappt sind. Des Weiteren erkennt man die Ausge-
staltung der ersten Ausnehmung 40. Diese ist in der Sei-
tenwand 16 ausgebildet und wird nach außen mittels ei-
nes entsprechenden Bereichs der Klebelasche 32 ver-
deckt. Dabei ist die Ausnehmung 40 derart gestaltet,
dass sie mit der Öffnung 38 in der Klebelasche 32 über-
lappt.
[0022]  Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung
der Innenbox 90 der Verpackung 100 gemäß den Figuren
1 und 2. Man erkennt, dass die Innenbox 90 Seitenwände
52, 46, 44, 54 aufweist, die jeweils über Biegelinien mit-
einander verbunden sind und eine äußere Umhüllung
der Innenbox 90 ausbilden. Seitlich ist die Innenbox 90
mittels den Seitenwandelementen 56, 58 und den Sei-
tenwandelementen 60, 62 (vergleiche auch Figur 6) ver-
schlossen. Über entsprechende Verschlusslaschen 64,
66, 68, 70 kann ein staubsicherer Verschluss dieser seit-
lichen Bereiche der Innenbox 90 konstruktiv dargestellt
werden.

[0023] Des Weiteren erkennt man, dass in der Seiten-
wand 46 eine Eingriffsöffnung 78 ausgebildet ist. In der
Darstellung ist die Innenbox 90 im bereits geöffneten Zu-
stand dargestellt. Im nicht geöffneten Zustand der Innen-
box 90 ist die Eingriffsöffnung 78 mit einem Verschluss-
deckel 48 verschlossen. Die äußere Form des Ver-
schlussdeckels 48 wird dabei mittels einer Perforation
50 gebildet, wobei über die Perforation 50 der Ver-
schlussdeckel 48 von der Seitenwand 46 gelöst werden
kann.
[0024] Des Weiteren erkennt man, dass an der Seiten-
wand 54 die erste Lasche 72 angelenkt ist. Man erkennt,
dass die erste Lasche 72 an der Außenseite der Seiten-
wand 52 anliegt. Zudem zeigt Figur 4, dass die Innenbox
90 zudem eine Rastlasche 76 aufweist, die an dem Sei-
tenwandelement 60 angelenkt ist und ebenfalls auf der
Seitenwand 52 aufliegt.
[0025]  Figur 5 zeigt eine schematische Darstellung
eines Zuschnitts 10 des Außengehäuses 80 gemäß Figur
3. Man erkennt, dass die Seitenwände 18, 12, 14, 16
jeweils über eine entsprechende Biegelinie miteinander
verbunden sind. An der Seitenwand 18 ist ebenfalls über
eine Biegelinie die Klebelasche 32 angeordnet. Mittels
einer Schnittlinie 108 ist in der Klebelasche 32 die erste
Öffnung 38 ausgebildet. Des Weiteren erkennt man,
dass an den jeweiligen Seitenwänden 12, 14, 16, 18 über
eine entsprechende Biegelinie die Seitenwandelemente
24, 26 sowie die Verschlusslaschen 28, 30 angelenkt
sind. An dem dem Seitenwandelement 24 gegenüberlie-
genden Ende der Seitenwand 12 ist die Verstärkungsla-
sche 20 über eine entsprechende Biegelinie angelenkt.
Im Bereich dieser Biegelinie ist die Grifföffnung 34 mittels
einer Schnittlinie 102 ausgebildet. An dem dem Seiten-
wandelement 26 gegenüberliegenden Ende der Seiten-
wand 16 ist die Verstärkungslasche 22 über eine ent-
sprechende Biegelinie angeordnet. Auch in dem Bereich
dieser Biegelinie ist wiederum die Grifföffnung 36 mittels
einer Schnittlinie 104 ausgebildet. Schließlich wird aus
Figur 5 deutlich, dass in der Seitenwand 16 die erste
Ausnehmung 40 ausgebildet ist.
[0026]  Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung
eines Zuschnitts 42 der Innenbox 90 gemäß Figur 4. Man
erkennt wiederum, dass die Seitenwände 54, 44, 46, 52
über entsprechende Biegelinien miteinander verbunden
sind und eine Umhüllung der Innenbox 90 ausbilden.
Über eine an der Seitenwand 52 angelenkte und ausge-
bildete Klebelasche 74, die mit der Seitenwand 54 ver-
klebt wird, wird die genannte Umhüllung erzeugt. Des
Weiteren weist der Zuschnitt 42 Seitenwandelemente
56, 58, 60, 42 und entsprechende Verschlusslaschen 64,
66, 68, 70 auf, die im gefalteten Zustand des Zuschnitts
42 zum Verschluss der seitlichen Bereiche der Innenbox
90 dienen. Des Weiteren erkennt man, dass die Seiten-
wand 46 einen Verschlussdeckel 48 aufweist, der mittels
der Perforation 50 aus der Seitenwand 46 entnehmbar
ist und so die Eingriffsöffnung 78 ausbildet.
[0027] Des Weiteren erkennt man, dass die erste La-
sche 72 über eine Biegelinie mit der Seitenwand 54 ver-
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bunden ist. Des Weiteren erkennt man die Ausbildung
der Rastlasche 76, die wiederum über eine entsprechen-
de Biegelinie mit dem Seitenwandelement 60 verbunden
ist.
[0028]  Figur 7 zeigt eine schematische Darstellung
eines Außengehäuses 80 einer Verpackung 100 gemäß
einer zweiten Ausführungsform. Im Gegensatz zu der
beispielsweise in Figur 3 dargestellten Ausführungsform
des Außengehäuses weist das hier dargestellte Außen-
gehäuse 80 ein zweites Rückhalteelement der Rückhal-
teeinrichtung zum Verhindern des unbeabsichtigten Öff-
nens der Verpackung 100 von der geschlossenen zu der
offenen Position auf. Dieses zweite Rückhalteelement
wird dabei mittels der zweiten Öffnung 82, die in der Sei-
tenwand 12 ausgebildet ist und eine zweite Ausnehmung
86 an der Innenseite der Seitenwand 12 gebildet. Die
zweite Ausnehmung 86 dient dabei zur Aufnahme einer
zweiten Lasche 92 der Innenbox 90 in geschlossener
Position der Verpackung 100 (vergleiche Figur 8). Die
zweite Ausnehmung 86 wird dabei mittels einer Laschen-
ausnehmung 114 in einer Lasche 84 ausgebildet, wobei
die Laschenausnehmung 114 mit der Öffnung 82 über-
lappt. Die Lasche 84 ist wiederum über eine Biegelinie
mit der Verschlusslasche 28 (vergleiche auch Figur 9)
verbunden.
[0029] Das erste Rückhalteelement der Rückhalteein-
richtung wird auch bei diesem Ausführungsbeispiel der
Verpackung 100 bzw. des Außengehäuses 80 durch die
erste Öffnung 38 sowie die erste Lasche 72, die in der
ersten Ausnehmung 40 in geschlossener Position der
Verpackung 100 verrastbar ist, gebildet. Die weitere Aus-
gestaltung des Außengehäuses 80 entspricht der in Figur
3 beschriebenen Ausgestaltung des Außengehäuses
gemäß der ersten Ausführungsform der Verpackung
100. Auf die Beschreibung dieser Ausführungsform wird
verwiesen.
[0030]  Figur 8 zeigt eine schematische Darstellung
der Verpackung 100 gemäß der zweiten Ausführungs-
form. Die Ausgestaltung der Innenbox 90 gemäß dieser
Ausführungsform entspricht der in Figur 4 beschriebenen
Ausführungsform einer Innenbox 90. Allerdings wird
deutlich, dass die Innenbox 90 gemäß der hier darge-
stellten Ausführungsform eine zweite Lasche 92 auf-
weist, die auf der Seitenwand 44 aufliegt. Die zweite La-
sche 92 ist dabei derart ausgebildet und angeordnet,
dass sie mit der zweiten Ausnehmung 86 des Außenge-
häuses 80 in geschlossener Position der Verpackung
100 verrastbar ist. Über die Öffnung 82 in dem Außen-
gehäuse 80 (vergleiche Figur 7) kann die zweite Lasche
92 aus der Verrastung mit der zweiten Ausnehmung 86
gelöst werden, sodass die Innenbox 90 innerhalb des
Außengehäuses 80 verschoben werden kann. An der
der Seitenwand 44 gegenüberliegenden Seitenwand 52
liegt die erste Lasche 72 an, die wiederum in geschlos-
sener Position der Verpackung 100 in der entsprechen-
den ersten Ausnehmung 40 des Außengehäuses 80 ver-
rastbar ist.
[0031]  Figur 9 zeigt eine schematische Darstellung

eines Zuschnitts 10 des Außengehäuses 80 gemäß Figur
7. Man erkennt, dass der Zuschnitt 10 wiederum Seiten-
wände 18, 12, 14, 16 aufweist, die über entsprechende
Biegelinien miteinander verbunden sind und eine Um-
hüllung ausbilden. Im Gegensatz zu dem in Figur 5 dar-
gestellten Zuschnitt weist der hier dargestellte Zuschnitt
10 eine zweite Öffnung 82 in der Seitenwand 12 auf, die
über eine Schnittlinie 110 ausgebildet wird. Zudem ist in
dem Seitenwandelement 24 die Lasche 84 ausgebildet,
wobei die Kontur der Lasche 86 über eine Schnittlinie
106 erzeugt wird. Die Lasche 84 ist über eine Biegelinie
mit der Verschlusslasche 28 verbunden. Die Kontur der
Lasche 84 ist zudem derart ausgebildet, dass im zusam-
mengefaltetem Zustand des Zuschnitts 10 die zweite
Ausnehmung 86, welche die zweite Öffnung 82 umgibt,
ausgebildet wird. Die weiteren Elemente des hier darge-
stellten Zuschnitts 10 entsprechend des in Figur 5 be-
schriebenen Zuschnitts 10, auf die hier mit verwiesen
wird.
[0032] Entsprechendes gilt für den in Figur 10 sche-
matisch dargestellten Zuschnitt 42 der Innenbox 90 ge-
mäß Figur 8. Der hier dargestellte Zuschnitt entspricht in
seiner Ausgestaltung dem in Figur 6 dargestellten Zu-
schnitt, sodass bezüglich der Beschreibung der einzel-
nen Elemente des in Figur 10 dargestellten Zuschnitts
42 auf die Beschreibung des Zuschnitts gemäß Figur 6
verwiesen wird.
[0033] Im Gegensatz zu dem in Figur 6 dargestellten
Ausführungsbeispiel des Zuschnitts 42 weist der Zu-
schnitt 42 gemäß Figur 10 eine zusätzliche, zweite La-
sche 92 auf, die über eine Biegelinie mit der Seitenwand
44 verbunden ist. Man erkennt, dass die zweite Lasche
92 über eine Schnittlinie 112 in dem Seitenwandelement
60 ausgebildet wird.
[0034]  Figur 11 zeigt eine schematische Darstellung
eines Außengehäuses 80 einer Verpackung 100 gemäß
einer dritten Ausführungsform. Das Außengehäuse 80
umfasst wiederum die Seitenwände 12, 14, 16 und 18,
die eine äußere Umhüllung des Außengehäuses 80 aus-
bilden. Mittels der Seitenwandelement 24, 26 sowie der
Verschlusslaschen 28, 30 ist das Außengehäuse 80 ein-
seitig verschlossen. Man erkennt, dass bei diesem Aus-
führungsbeispiel das Seitenwandelement 26 im Ver-
gleich zu den in den Figuren 3 und 7 dargestellten Au-
ßengehäusen schmäler ausgebildet ist. Dadurch besteht
die Möglichkeit, in dem Seitenwandelement 24 eine Öff-
nung 88 auszubilden. Die Öffnung 88 dient dabei zum
Eingriff in die Verpackung 100 derart, dass eine in dem
Außengehäuse 80 sich befindliche Innenbox 90 (verglei-
che Figur 12) in Richtung der Aufnahmeöffnung 98 ver-
schoben werden kann.
[0035] Des Weiteren erkennt man wiederum die Aus-
gestaltung der ersten Ausnehmung 40, die wiederum zur
Verrastung mit der ersten Lasche 72 der Innenbox 90
(vergleiche Figur 12) in geschlossener Position der Ver-
packung 100 dient.
[0036] Bezüglich der weiteren Merkmale des in Figur
dargestellten Außengehäuses 80 wird auf die Beschrei-
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bung des Außengehäuses gemäß Figur 3 verwiesen.
[0037]  Figur 12 zeigt eine schematische Darstellung
einer Innenbox 90 der Verpackung 100 gemäß der dritten
Ausführungsform. Die Ausgestaltung der Innenbox 90
entspricht dabei der in Figur 4 beschriebenen Ausgestal-
tung der Innenbox gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der Verpackung 100. Bezüglich der Beschreibung
der einzelnen Merkmale der in Figur 12 beschriebenen
Innenbox 90 wird daher auf die Beschreibung der Figur
4 verwiesen.
[0038]  Figur 13 zeigt eine schematische Darstellung
eines Zuschnitts 10 des Außengehäuses 80 gemäß Figur
11. Man erkennt, dass die Seitenwände 18, 12, 14, 16
wiederum über entsprechende Biegelinien miteinander
verbunden sind und über die Klebelasche 32, die im ge-
falteten Zustand der Verpackung 100 an der Außenseite
der Seitenwand 16 anliegt zur Ausbildung einer Umhül-
lung verbunden sind. Die an den Seitenwänden 12, 16
jeweils angelenkten Verstärkungslaschen 20, 22 weisen
gemäß diesem Ausführungsbeispiel keine Grifföffnun-
gen auf. Anstelle der genannten Grifföffnungen ist in dem
Seitenwandelement 24 mittels einer Schnittlinie 112 die
Öffnung 88 ausgebildet. Des Weitere erkennt man, dass
das Seitenwandelement 26 im Vergleich zu den im Vor-
hergehenden beschriebenen Ausführungsbeispielen der
Zuschnitte 10 schmäler ausgebildet ist, um die Öffnung
88 in der Seitenwand 24 im zusammengefalteten Zu-
stand des Außengehäuses 80 nicht zu verdecken.
[0039] Die Klebelasche 32 weist wiederum die erste
Öffnung 38 auf, die mittels der Schnittlinie 108 ausgebil-
det wird. In der Seitenwand 16 ist die erste Ausnehmung
40 ausgebildet.
[0040]  Figur 14 zeigt eine schematische Darstellung
eines Zuschnitts 42 der Innenbox 90 gemäß Figur 12.
Die Ausgestaltung dieses Zuschnitts 42 entspricht der
Ausgestaltung des in Figur 6 dargestellten Zuschnitts.
Bezüglich der einzelnen Merkmale des Zuschnitts 42 ge-
mäß Figur 14 wird daher auf die Beschreibung gemäß
Figur 6 verwiesen.
[0041]  Figur 15 zeigt eine schematische Darstellung
eines Zuschnitts 10 eines Außengehäuses gemäß einer
vierten Ausführungsform der Verpackung 100. Dabei
entspricht die Ausgestaltung des Zuschnitts 10 gemäß
Figur 15 grundsätzlich der Ausgestaltung des Zuschnitts
10 gemäß Figur 13 auf die hier ausdrücklich verwiesen
wird. Im Gegensatz zu dem in Figur 13 dargestellten Aus-
führungsbeispiel ist bei dem hier dargestellten Zuschnitt
10 die Öffnung 88 zunächst mittels eines entsprechen-
den Deckels 96 verschlossen. Die Form des Deckels 86
und damit auch die Form der Öffnung 88 wird mittels
einer Perforation 94 vorgegeben. Mittels dieser Perfora-
tion 94 ist der Deckel 96 auch aus dem Seitenwandele-
ment 24 herauslösbar.
[0042] Die beschriebenen Verpackungen 100 wie
auch die Zuschnitte 10, 42 zur Herstellung der beschrie-
benen Verpackung 100 bestehen üblicherweise aus Kar-
ton, Papier oder Kunststoff. Auch andere geeignete Ma-
terialien sind denkbar.

Patentansprüche

1. Verpackung (100) umfassend

- eine Innenbox (90) zur Aufbewahrung von Wa-
ren,
- ein die Innenbox (90) umgebendes Außenge-
häuse (80), wobei die Innenbox (90) verschieb-
bar innerhalb des Außengehäuses (80) gelagert
ist und zwischen einer geschlossenen und einer
offenen Position bewegbar ist, und
- eine Rückhalteeinrichtung zum Verhindern ei-
nes unbeabsichtigten Öffnens der Verpackung
(100) von der geschlossenen zu der offenen Po-
sition,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Rückhalteeinrichtung

- mindestens eine an der Innenbox (90) ausge-
bildete erste Lasche (72) aufweist, wobei die
erste Lasche (72) derart ausgebildet ist, dass
sie in der geschlossenen Position der Verpa-
ckung (100) in einer entsprechenden ersten
Ausnehmung (40) an einer Innenseite des Au-
ßengehäuses (80) verrastet, und
- mindestens eine in dem Außengehäuse (80)
ausgebildete erste Öffnung (38), wobei die erste
Öffnung (38) derart ausgebildet und angeordnet
ist, dass sie in der geschlossenen Position der
Verpackung (100) zumindest teilweise mit der
ersten Lasche (72) überlappt.

2. Verpackung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Lasche (72) an einer Seitenwand (52)
der Innenbox (90) aufliegt.

3. Verpackung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Ausnehmung (40) in einer Seiten-
wand (16) des Außengehäuses (80) ausgebildet ist
und mittels einer außen an der Seitenwand (16) an-
liegenden Klebelasche (32) teilweise verdeckt ist,
wobei die erste Öffnung (38) im Bereich der ersten
Ausnehmung (40) angeordnet ist.

4. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rückhalteeinrichtung weiterhin

- mindestens eine an der Innenbox (90) ausge-
bildete zweite Lasche (92) aufweist, wobei die
zweite Lasche (92) derart ausgebildet ist, dass
sie in der geschlossenen Position der Verpa-
ckung (100) in einer entsprechenden zweiten
Ausnehmung (86) an einer Innenseite des Au-
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ßengehäuses (80) verrastet, und
- mindestens eine in dem Außengehäuse (80)
ausgebildete zweite Öffnung (82), wobei die
zweite Öffnung (82) derart ausgebildet und an-
geordnet ist, dass sie in der geschlossenen Po-
sition der Verpackung (100) zumindest teilweise
mit der zweiten Lasche (92) überlappt.

5. Verpackung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Lasche (92) an einer der Seiten-
wand (52) gegenüberliegenden Seitenwand (44) der
Innenbox (90) aufliegt.

6. Verpackung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zweite Ausnehmung (86) in einer der Sei-
tenwand (16) gegenüberliegenden Seitenwand (12)
des Außengehäuses (80) ausgebildet ist und mittels
einer innen an der Seitenwand (12) anliegenden La-
sche (84) mit einer die zweite Öffnung (82) umschlie-
ßenden Laschenausnehmung (114) und die die La-
schenausnehmung (114) zumindest teilweise ver-
deckenden Bereiche der Seitenwand (12) ausgebil-
det ist.

7. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Außengehäuse (80) an einer, einer Auf-
nahmeöffnung (98) für die Innenbox (90) gegenü-
berliegenden Seitenwand (24) mindestens eine Öff-
nung (88) zum Durchgriff auf die Innenbox (90) und
zum Vorschub der Innenbox (90) aufweist.

8. Verpackung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnung (88) mittels eines Deckels (96) ver-
schlossen ist, wobei der Deckel (96) mittels einer
Perforation (94) aus der Seitenwand (24) lösbar ist.

9. Verpackung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Deckel (96) zumindest teilweise an der Sei-
tenwand (24) angelenkt ist.

10. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenbox (90) mindestens eine vor der Ent-
nahme der Waren offene oder verschlossene Ein-
griffsöffnung (78) aufweist, wobei die Eingriffsöff-
nung (78) derart ausgebildet ist, dass sie erst in der
offenen Position der Innenbox (90) zumindest teil-
weise sichtbar ist.

11. Verpackung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenbox (90) mindestens eine Rastlasche
(76) zur Verrastung mit mindestens einer Verstär-
kungslasche (20, 22) im Bereich einer Aufnahmeöff-
nung (98) des Außengehäuses (80) aufweist.

12. Set zur Herstellung einer zweiteiligen Verpackung
(100) zur Aufbewahrung von Waren umfassend

- einen ersten Zuschnitt (10) zur Herstellung ei-
nes Außengehäuses (80) der Verpackung
(100), und
- einen zweiten Zuschnitt (42) zur Herstellung
einer in dem Außengehäuse (80) verschiebba-
ren Innenbox (90) der Verpackung (100),

dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Zuschnitt (42) mindestens eine ers-
te Lasche (72) umfasst, wobei die erste Lasche (72)
derart ausgebildet ist, dass sie in einem zusammen-
gefaltetem Zustand der Innenbox (90) und in einer
geschlossenen Position der Verpackung (100) in ei-
ner entsprechenden, im ersten Zuschnitt (10) aus-
gebildeten ersten Ausnehmung (40) verrastet, und
der erste Zuschnitt (10) mindestens eine erste Öff-
nung (38) umfasst, wobei die erste Öffnung (38) der-
art ausgebildet und angeordnet ist, dass sie in einem
zusammengefalteten Zustand des Außengehäuses
(80) und in einer geschlossenen Position der Verpa-
ckung (100) zumindest teilweise mit der ersten La-
sche (72) überlappt.

13. Set nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Zuschnitt (42) mindestens eine
zweite Lasche (92) umfasst, wobei die zweite La-
sche (92) derart ausgebildet ist, dass sie in einem
zusammengefaltetem Zustand der Innenbox (90)
und in einer geschlossenen Position der Verpackung
(100) in einer entsprechenden, im ersten Zuschnitt
(10) ausgebildeten zweiten Ausnehmung (86) ver-
rastet und der erste Zuschnitt (10) mindestens eine
zweite Öffnung (82) umfasst, wobei die zweite Öff-
nung (82) derart ausgebildet und angeordnet ist,
dass sie in einem zusammengefalteten Zustand des
Außengehäuses (80) und in einer geschlossenen
Position der Verpackung (100) zumindest teilweise
mit der zweiten Lasche (92) überlappt.

14. Set nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Zuschnitt (10) mindestens eine Öff-
nung (88) in einer Seitenwand (24) aufweist, wobei
die Seitenwand (24) in gefaltetem Zustand des Au-
ßengehäuses (80) einer Aufnahmeöffnung (98) des
Außengehäuses (80) gegenüberliegt.

15. Set nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
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dadurch gekennzeichnet,
dass die Öffnung (88) mittels eines Deckels (96) ver-
schlossen ist, wobei der Deckel (96) mittels einer
Perforation (94) aus der Seitenwand (24) lösbar ist
und/oder
dass der Deckel (96) zumindest teilweise an der Sei-
tenwand (24) angelenkt ist.
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